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Weisung 

Haftpflichtversicherung bei AnbieterInnen von arbeitsmarktlichen Massnahmen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Zusammenhang mit der Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen kann es zu 
Schädigungen von versicherten Personen oder Dritten kommen, welche die AnbieterInnen 
von arbeitsmarktlichen Massnahmen zu verantworten haben. Zur Deckung von allfälligen 
Schäden ist das Vorliegen einer Haftpflichtversicherung seitens der AnbieterInnen unabding-
bar. Hierbei ist folgende Regelung zu beachten. 

1. Abschluss einer Haftpflichtversicherung 

Die kantonalen Amtsstellen haben im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht und beim Abschluss von 
Leistungsvereinbarungen mit AnbieterInnen von arbeitsmarktlichen Massnahmen dafür zu 
sorgen, dass diese für das Schadensrisiko, das sich aus der übernommenen Tätigkeit erge-
ben kann, ausreichend versichert sind. Gewöhnlich verfügen die AnbieterInnen von arbeits-
marktlichen Massnahmen bereits über eine Haftpflichtversicherung. Sollte dies nicht der Fall 
sein, sind diese seitens der kantonalen Amtsstellen zum Abschluss einer solchen Versiche-
rung zu verpflichten. 

- Kantonale Amtsstellen 

- LAM-Stellen 

- RAV-Koordinationsstellen 

- Arbeitslosenkassen 
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2. Kosten 

Die Kosten für die Haftpflichtversicherung (Prämien) können über die anrechenbaren Kosten 
im Rahmen des kantonalen Plafonds für arbeitsmarktliche Massnahmen abgerechnet wer-
den. Bei AnbieterInnen von arbeitsmarktlichen Massnahmen, welche auch Dienstleistungen 
für andere Organisationen oder Private anbieten, gilt nur der im Zusammenhang mit den ar-
beitsmarktlichen Massnahmen der ALV stehende Anteil der Prämienkosten als anrechenbar. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Staatssekretariat für Wirtschaft 

 Sig. D. Babey 

Dominique Babey 
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